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 Veröffentlicht am 09.07.1991

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Das Interesse an der Verö entlichung des Lichtbildes einer im ö entlichen Leben stehenden Person kann gegeben

sein, wenn das Lichtbild im Zusammenhang mit der ö entlichen Tätigkeit des Abgebildeten steht und damit selbst

einen Nachrichtenwert hat.
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